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Verzeichnis 2

Abklirzungsverzeichnis:

a) allgemein

ABSP: Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern

ASK: Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamts fur Umwelt
BHKW Blockheizkraftwerk

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz

BayNatSchG: Bayerisches Naturschutzgesetz

FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europaischen Union
HNB Hohere Naturschutzbehérde an der Regierung

LSG: Landschaftsschutzgebiet

NSG: Naturschutzgebiet

UNB: Untere Naturschutzbehérde

uG. Untersuchungsgebiet

b) Rote Listen und ihre Gefahrdungsgrade
RLD Rote Liste Deutschland
ausgestorben oder verschollen
vom Aussterben bedroht
stark geféhrdet
gefahrdet
Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt
extrem seltene Art mit geographischer Restriktion
Arten der Vorwarnliste
Daten defizitar
ungefahrdet
¢ nicht bewertet
RL BY Rote Liste Bayern
verschollen
vom Aussterben bedroht
stark geféhrdet
geféhrdet
auBerst selten (potenziell sehr gefahrdet) (= R*)
sehr selten (potenziell gefahrdet)
Vorwarnstufe
Daten mangelhaft

*TO<TDTD OO O

O< ITIJT@®MNd—=+O
ny)

¢) Fachbeqgriffe der FFH-Richtlinie

EHZ Erhaltungszustand in der biogeographischen Region
FFH  Fauna, Flora, Habitat

KBR  Kontinentale biogeographische Region

LRT  Lebensraumtyp des Anhangs | der FFH-Richtlinie
SDB  Standarddatenbogen

EOAC-Reproduktionsstatus

Al Art wahrend der Brutzeit im mdglichen Bruthabitat festgestellt

A2 Singende Mannchen zur Brutzeit im mdglichen Bruthabitat anwesend

B3 Ein Paar zur Brutzeit im geeigneten Bruthabitat beobachtet

B4 Revierverhalten (Gesang etc.) an mindestens 2 Tagen im Abstand von 7 Tagen am gleichen

Platz lasst ein dauerhaft besetztes Revier vermuten
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Einleitung 3

1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Far ein Bauvorhaben in der Gemeinde Frensdorf in der Gemarkung Birkach, FI.Nr. 209 und eine
Teilflache der FI.Nr. 211, zur Entwicklung einer Gewerbeflache fir eine Zimmerei im Lkr. Bamberg,
ist es erforderlich zu prifen, ob artenschutzrechtliche Belange berthrt sind.

Die artenschutzrechtliche Prifung wurde im Mai 2025 angefragt und beauftragt und vom Bro fr
Okologische Studien Schlumprecht GmbH, Bayreuth, durchgefihrt und erstellt (Bearbeiter H.
Schlumprecht). Die Begehungstermine zur Bearbeitung der Geldandeerhebungen wurden am 14.5.,
23.5., 13.6. und 17.7.2025 friih morgens durchgefihrt und hierbei v.a. nach saP-relevanten Vogel-
arten (Revierkartierung) und danach nach Reptilien gesucht. Am 17.7.2025 abends wurde — unter-
stltzt mit Klangatrappe — zusatzlich nach Wachtel und Rebhuhn gesucht.

Die saP wurde durchgefihrt nach den Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums far Wohnen,
Bau und Verkehr (StMWBYV), verflgbar unter
http://www.verwaltungsservice.bayern.de/dokumente/leistung/420643422501

.Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung in der StralBenplanung (saP)“ — Mustervorlage - Anlage zum MS vom 20. August 2018;
Az.: G7-4021.1-2-3, mit Stand 08/2018 (redaktionell verantwortlich: Bayerisches Staatsministerium
fir Wohnen, Bau und Verkehr, Stand 2.2.2021).

Die Notwendigkeit einer "artenschutzrechtlichen Prifung" im Rahmen von Planungsverfahren
ergibt sich aus den Verboten des § 44 Absatz 1 und 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

Bei der saP sind grundsatzlich alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie alle Vogelarten
zu bericksichtigen. In Bayern sind dies derzeit 463 Tierarten (davon 386 Vogelarten) und 17 Pflan-
zenarten. Der saP brauchen jedoch nur die Arten unterzogen werden, die durch das jeweilige Pro-
jekt tatséchlich betroffen sind (Relevanzschwelle), siehe hierzu Anhang 1.

In der vorliegenden saP werden:

e die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG be-
zUglich der gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten (alle européischen Vogelarten, Arten des
Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfiillt werden kénnen, ermittelt und dar-
gestellt.

¢ die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fir eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45
Abs. 7 BNatSchG gepruft.

GemanR BNatSchG und den Hinweisen des bayer. LfU zur artenschutzrechtlichen Prifung sind in
einer saP nur die EU-gemeinschaftsrechtlich geschltzten Arten (alle europaischen Vogelarten,
alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) zu behandeln, nicht aber die strengen oder beson-
ders geschiitzten Arten der Bundesartenschutzverordnung und auch nicht die Arten des Anhangs
Il der FFH-Richtlinie. Weiter ist nur der rechtliche Schutzstatus, nicht aber der Gefahrdungsgrad
nach Roter Liste (Deutschland, Bayern, Europa) fur die zu behandelnden Arten relevant.

1.2 Datengrundlagen

Als Datengrundlage wurde herangezogen:
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1) Eigene Erhebungen 2025, durchgefihrt von H. Schlumprecht.

Fir die Relevanzprifung wurde der Auszug aus der bayerischen ASK des bayer. LfU, Homepage
http://www.Ifu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ort/liste ?typ=landkreis zur Abschétzung des
Artenpotenzials fir den Landkreis ausgewertet (sieche Anhang).

Die Bedeutung des Planungsgebiets fur saP-relevante Arten wird aufgrund der Gelandeerhebung,
von Verbreitungsatlanten und sonstiger Literatur (Andra et al. 2019, Bauer et al. 2005; Finfstiick et
al. 2010) sowie eigener Erfahrung mit diesen Arten eingeschéatzt.

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stitzen sich
auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr vom 20.
August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingefiihrten ,Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher An-
gaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung in der StralRenplanung (saP)‘ mit Stand
08/2018, redaktionell verantwortlich: Bayerisches Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr,
Stand 2.2.2021.

Gliederung und Text:

Die Gliederung der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP), ihre Vorgehensweise und Be-
griffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung beruhen auf den mit Schreiben der Obersten
Baubehdrde vom 12. Februar 2013 Az.: 11Z7-4022.2-001/05 eingefuhrten ,Hinweise zur Aufstellung
naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung in der StraBen-
planung (saP)“. Diese ,Hinweise“ wurden im August 2018 aufgrund neuerer Gerichtsurteile und
einer Neufassung des BNatSchG vom 15.9.2017 erneut aktualisiert (BayStMWBYV 2021).

Weitere Details zur Vorgehensweise und Texterstellung einer saP in Bayern sind der Homepage
des BayStMWBV (2021) und der dort verdffentlichten Muster und Ablaufschemata (Stand
2.2.2021) zu entnehmen:
(http://www.bauen.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/02_2018-08-20_stmb-g7_sap_vers_3-
3_hinweise.pdf; siehe auch http://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/420643422501; Stand:
2.2.2021) und https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm.

Die Arbeitshilfe des bayerischen LfU (Schindelmann & Nagel 2020; LfU 2020) zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung (saP) wurde berilicksichtigt (Stand Februar 2020).

Zoologische Erhebungen:

Die angewendete Revierkartierungsmethode zu Erhebung von Vogelarten nach Sidbeck et al.

(2005) beinhaltete

o die Erhebung der besonders planungsrelevanten Brutvogelarten (,saP-relevante Vogelarten®)
durch Sichtbeobachtung, Verhéren und Klangattrappe durch flachendeckende Begehungen
des Untersuchungsgebiets (UG), siehe folgende Abb. 1 an mehreren Terminen. Hierzu wurde
das Untersuchungsgebiet entlang von Sdumen entlang Wegen, Nutzungsgrenzen und Weg-
saumen bei geeigneter Witterung friilh morgens begangen. Beobachtungen im Umfeld (ca. 50
m), v.a. auf der Sid- und Ostseite, rund um das Untersuchungsgebiet wurden mit aufgenom-
men.

e Aufgrund der spaten Auftragserteilung wurden die Erhebungen durch den Einsatz von
Klangattrappen, insbesondere fir Feldlerche, Rebhuhn und Wachtel, unterstitzt, und insbe-
sondere bei der Feldlerche am sehr friihen Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, mit der Kartie-
rung begonnen, so dass die verspatete Auftragserteilung kompensiert werden konnte.
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e das Eintragen der beobachteten Vogelarten mit Hilfe von Artkiirzeln und Verhaltenssymboliken
aller revieranzeigenden Merkmale (geman Sudbeck et al. 2005), in Luftbilder, die pro Erhe-
bungstermin erstellt wurden (sogenannte ,Tageskarten“ nach Sidbeck et al. 2005) und

e aus der Aggregation aller Bearbeitungsdurchgénge die Ermittlung der Anzahl von Revieren
oder Brutpaaren im Untersuchungsgebiet, nach der Verfahrensweise von Sidbeck et al.
(2005).

Die Lage der ermittelten Reviere und ihrer Reviermittelpunkte im Untersuchungsgebiet und ihres

EOAC-Reproduktionsstatus (Brutstatus oder Nahrungsgéste) wurde in einem GIS-Programm

(QGIS) dokumentiert. Hierauf beruhen die Dichteschatzungen fir alle relevanten Vogelarten auf-

grund der ermittelten qualitativen und quantitativen Artnachweise, die dann fir die Bemessung der

CEF-MaBnahmen ausschlaggebend sind.

Bei der Suche nach Reptilien (hier Zauneidechse) nach Methodenstandard R1 von Albrecht et al.

(2014) erfolgte — im Anschluss an die Vogelerhebungen - eine Suche nach Individuen der Art an

geeigneten Habitaten (v.a. Béschungen entlang von Wegen und S&dumen) und eine Suche nach

den standértlichen Voraussetzungen (geeignete Verstecke oder Sonnen-, Ruhe-, Eiablage- und

Uberwinterungsplatze) fr die Art, jeweils durch Sichtbeobachtung.

1.4 Abgrenzung und Zustand des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet besteht aus dem geplanten Eingriffsbereich, d.h. Acker. Die Lage des
geplanten Bauvorhabvens ist in der folgenden Abb. 1 dargestellt und umfasst Flurnummer 209 und
einen Teil von Flurnummer 211 (westlich von Flurnummer 209).

Flurnummer 209

Abbildung 1:  Ubersicht Lageplan
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Der Zustand der Planungsflache ist aus Sicht der saP-relevanten Arten wie folgt:

o FUr die saP-relevanten Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie (v.a. Wald-Arten, z.B. Wald-
und Moorwiesenvigelchen, Heckenwollafter, Maivogel, Haarstrangwurzeleule, Gelbringfalter,
GroBer und Blauschillernder Feuerfalter, Apollo und Schwarzer Apollo) sind keine Futterpflan-
zen sowie keine geeignete Bestandsstruktur und Mikroklima vorhanden, sodass Vorkommen
entsprechender Arten ausgeschlossen werden kénnen.

o Geeignete Baume, die fur xylobionte Kafer der FFH-Richtlinie, Anhang IV, geeignet sind, sind
auf der Untersuchungsflache nicht vorhanden, wie sich aus der Kartierung ergab. Ein Vor-
kommen dieser Kafer-Arten kann daher ausgeschlossen werden.

e Die Untersuchungsflache weist keine Stand- oder FlieBgewasser auf. Reproduktive Vorkom-
men saP-relevanter Amphibien oder Libellen oder Muscheln sind somit nicht méglich.

e Strukturen, die fir die Zauneidechse geeignete Fortpflanzungsstatten sein kdnnten, sind auf
der Untersuchungsflache nicht vorhanden, da Zauneidechsen nicht auf Flachen mit Bodenum-
bruch wie Acker leben und sich vermehren kdnnen.

e Horste von Greifvdgeln sind nicht vorhanden, da keine Baume mit Horsten vorhanden sind.

1.5 Aus dem Untersuchungsgebiet bekannte saP-relevante In-
formationen

Biotope: Biotope der bayerischen Biotopkartierung sind geman bayernatlas.de im UG nicht vor-
handen.

SaP-relevante Fortpflanzungsstatten:

SaP-relevante Fortpflanzungsstatten wie z.B. Baumhdéhlen und Stamm- und Ast-Spalten oder ab-
platzende Rindenstlicke sind nicht vorhanden, da im geplanten Baubereich keine Gehdlze vor-
handen sind.

Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie: Nicht relevant, da das Untersuchungsgebiet nicht in
einem FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet liegt.

Die Untersuchungsflache liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet und nicht in einem Natur-
park.

Die Feldvogelkulisse - Rebhuhn: Abtsdorf und Unterharnsbach liegt sidlich des Planungsgebiets
auBerhalb des Eingriffsbereichs, und die Feldvogelkulisse - Kiebitz: Felder der Rauhen Ebrachaue
liegt 6stlich der Ortschaft Birkach, d.h. beide Feldvogelkulissen sind nicht vom geplanten Eingriff
betroffen, siehe folgende Abbildung.
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Abbildung 2:  Lage amtlich kartierter Biotope und Schutzgebiete gemaB Umweltatlas Bayern

Quelle: Umweltatlas Bayern
rosa flachig: amtlich kartierte Biotope gelb: Feldvogelkulisse Rebhuhn
schwarz gestreift: Feldvogelkulisse Kiebitz: Felder der Rauhen Ebrachaue

1.6 Im Untersuchungsgebiet vorkommende saP-relevante Ar-
ten

Im UG wurden im Jahr 2025 die folgenden saP-relevanten Arten (EOAC-Status B3 oder héher,
nach Sitdbeck et al. 2025) im Planungsgebiet nachgewiesen:

Kirzel | Artname Betroffenheit Status
Fortpflanzungsstatte | (nur EOAC-Status B3 oder hoher)
Fl Feldlerche ja Brutvogel: 1 Revier
H Haussperling Nein, auBerhalb Brutvogel, mehrere Reviere auBBerhalb
Dg Dorngrasmiucke Nein, auBerhalb Brutvogel, mehrere Reviere auBBerhalb
St Schafstelze ja Brutvogel, 1 Revier direkt stidlich und mehrere
auBBerhalb
ZE Zauneidechse Nein Keine Nachweise

Flr Zauneidechsen sind keine geeignete Habitatstrukturen vorhanden, Feldwege und ihre Sdume
liegen inmitten einer intensiv genutzten Ackerflur. Nachweise gelangen trotz intensiver Suche ent-
lang dieser Wegsaume im UG nicht.
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Abbildung 3:  Reviermittelpunkte

Fl: Feldlerche Dg: Dorngrasmiicke St: Schafstelze
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2 Wirkungen des Vorhabens
2.1 Wirkfaktoren

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgefihrt, die vom Vorhaben ausgehen und Beeintrachti-
gungen und Stérungen der europarechtlich geschiitzten Tier- und Pflanzenarten verursachen kén-
nen.

2.2 Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse
2.2.1 Flacheninanspruchnahme

Die Realisierung der Bebauungsplanung wird zur Uberbauung von Acker fiihren. Fortpflanzungs-
statten oder Ruhestéatten von saP-relevanten Vogelarten (z.B. am Boden britende Vogelarten wie
Feldlerche, Schafstelze) werden dann direkt oder indirekt (z.B. Baustelle, Ablagerungsflachen),
betroffen sein.

2.2.2 Barrierewirkungen und Zerschneidungen

Das Planungsvorhaben bewirkt keine neuen oder zusatzlichen Zerschneidungswirkungen, da es
durch die bestehende Siedlungslage und die auf der Nord- und Westseite verlaufenden StraBen
und Wege bereits erschlossen ist. Fir die Baudurchfiihrung werden keine neuen Stral3en bendtigt.

2.2.3 Larm, stoffliche Immissionen, Erschiitterungen und optische Sto6-
rungen

Larm und stoffliche Immissionen

Baubedingt kommt es vortbergehend zu einer Erhéhung von Larm und stofflichen Immissionen
gegenuber dem jetzigen Zustand (Baufahrzeuge, Erdaushub, Baustelle und Nebenflachen). Der
jetzige Zustand ist durch die Ubliche Nutzung charakterisiert, d.h. die Flache ist der Gerduschkulis-
se des vorhandenen Siedlungsgebietes und der bestehenden StraBen und Wege und der norma-
len landwirtschaftlichen Bearbeitung ausgesetzt.

Erschitterungen
Baubedingt kommt es vorlbergehend zu einer Erhdhung von Erschitterungen gegentber dem
jetzigen Zustand.

Optische Stérungen

Direkte Auswirkungen auf neben dem Planungsbereich lebende saP-relevante Arten — (iber die di-
rekte Uberbauung des Lebensraums auf der Planungsflache hinaus — sind méglich fiir die Feldler-
che (siehe oben bei Flacheninanspruchnahme).

2.3 Anlagenbedingte Wirkprozesse
2.3.1 Flachenbeanspruchung

Anlagenbedingt werden keine zusatzlichen Flachen - Uber die baubedingten Flachen hinaus — in
Anspruch genommen. Die Realisierung des Planungsvorhabens fihrt zum Verlust von Flachen
von Lebensrdumen mit kurzer Entwicklungsdauer (Acker).
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Habitate saP-relevanter Arten kdnnen verloren gehen, insbesondere fir am Boden britende Vo-
gelarten wie die Feldlerche.

2.3.2 Barrierewirkungen und Zerschneidungen

Zusatzliche Barrierewirkungen und Zerschneidungen von Verbundbeziehungen, die durch das Pla-
nungsvorhaben neu entstehen kénnten und zu einer wesentlich verédnderten Verbundbeziehung
fihren wirden, entstehen durch das Planungsvorhaben nicht. Das Planungsgebiet ist Gber das
bestehende Siedlungsgebiet und sein StraBen- und Wegenetz bereits erschlossen.

Erhebliche zusatzliche Zerschneidungswirkungen sind aufgrund dieser Lage und Ausgangssitua-
tion nicht zu erwarten.

2.4 Betriebsbedingte Wirkprozesse
2.4.1 Barrierewirkungen bzw. Zerschneidung

Siehe Anlagenbedingte Wirkprozesse.

2.4.2 Larmimmissionen und Storungen durch Ver- und Entsorgung

Betriebsbedingt wird es zu einer Erhdhung von Larm und stofflichen Immissionen gegenltber dem
jetzigen Zustand kommen. Ein populationswirksamer Stéreinfluss ist nicht plausibel abzuleiten, da
die vorhandenen Arten die bestehenden Larmquellen (z.B. StraBe im Norden; Ortsrandlage) of-
fenbar tolerieren.

2.4.3 Optische Stérungen

Direkte Auswirkungen auf neben dem Planungsbereich lebende saP-relevante Arten — (ber die di-
rekte Uberbauung des Lebensraums auf der Planungsflache hinaus — sind méglich, da ent-
sprechend sensible Arten wie die Feldlerce auch dstlich auBerhalb des geplanten Eingriffsbereichs
ermittelt wurden. Die Einschrankung des besiedelbaren Areals wurde bereits bei den baubedingten
Wirkfaktoren behandelt.

2.4.4 Kollisionsrisiko

Neue zusatzliche Verkehrswege zur ErschlieBung und Anbindung werden fir das Planungsvorha-
ben nicht bendtigt, da StraBen bereits vorhanden sind.

Bauvorhaben Birkach Biiro fiir 6kologische Studien
saP_BA_BirkachFrensdorf_21072025.docx Schlumprecht GmbH, Bayreuth



MaBnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat 11

3 MaBnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der
kontinuierlichen okologischen Funktionalitat

3.1 MaBnahmen zur Vermeidung

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefihrt, um Gefahrdungen der nach den
hier einschlagigen Regelungen geschitzten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu min-
dern. Die Ermittlung der Verbotstatbestdénde gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt un-
ter BerUcksichtigung folgender Vorkehrungen:

Erforderlich ist, dass der Beginn der BaumaBnahmen (z.B. Oberboden-Abschieben, Baufeldein-
richtung) nicht in der Brutzeit der Feldlerche liegt oder VergramungsmaBnahmen durchgefihrt
werden.

Vermeidungsmafnahme 1

V1: Der Beginn der BaumaBnahmen (z.B. Oberboden-Abschieben, Baufeldeinrichtung) findet au-
Berhalb der Brutzeit von Bodenbritern und damit nicht zwischen Mitte Méarz bis Ende August statt.
Missen BaumaBnahmen aus logistischen Griinden in der Brutzeit stattfinden, so erfolgen Vergra-
mungsmaBnahmen durch regelmaliges Grubbern oder Eggen der Flache (,Schwarzbrache®) im
ca. 10-Tage-Takt ab Mitte Marz bis zum Baubeginn. Die MaBnahme ist maximal bis Mitte August
durchzufihren.

Alternativ kann eine Vergramung durch Errichtung von Holzpfosten in einem Abstand von maximal
10 m mit Anbringen von Flatterband (Bandlange ca. 2 m) an den Pfosten erfolgen.

Diese Beschrankung der Bauzeiten ist im UG erforderlich, da Bestande von saP-relevanten Vogel-
arten (=Feldlerche) vorkommen. Falls die BaumaBnahmen wahrend der Brutzeit durchgefihrt wer-
den, kénnten Konflikte mit dem Artenschutzrecht gegeben sein (Tétungsverbot).

Brut: Als Bodenbriter baut die Feldlerche ihr Nest in bis zu 20 cm hoher Gras- und Krautvegetati-
on, Feldlerchen briten ab Marz oder April (Erstbrut), Zweitbruten meist ab Juni; meist 2 Jahresbru-
ten. Brutzeit: Anfang Marz bis Ende August; Eiablage ab Mitte Méarz

(nach Angaben des bayer. LfU;

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige ?stbname=Alauda+arvensis).

Wenn der Beginn der BaumaBnahmen sowie die vorbereitende Berdumung des Baufeldes und die
damit verbundenen Arbeiten wie Oberboden-Abschieben, Befahren, Ablagern etc. auBerhalb der
Brutzeit dieser Art durchgefihrt wird, sind das Stdérungs- und Tétungsverbot nicht einschlagig. Er-
hebliche und nachhaltige Beeintrachtigungen flir Vogelarten dieser dkologischen Gruppe sind
dann nicht zu beflrchten. Die Verbotstatbestidnde nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind — bei Durch-
fihrung der BaumaBnahmen auBerhalb der Brutzeit der Feldlerche — dann nicht einschlagig.
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3.2 MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologi-
schen Funktionalitat

Im Planungsgebiet sind CEF-MaBnahmen (vorgezogene AusgleichsmaBnahmen zur Aufrechter-
haltung kontinuierlicher ékologischer Funktionalitat, i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) fir Végel
notwendig, da Habitate saP-relevanter Vogelarten voraussichtlich verloren gehen werden.

Unter Bezug auf GréBe und Stabilitdt der Populationen der genannten Arten im Naturraum und im
nattrlichen Verbreitungsgebiet sowie unter Berlcksichtigung der vorgeschlagenen MaBnahmen
(VermeidungsmaBnahmen) ist festzuhalten, dass das Planungsvorhaben nicht zu einer Ver-
schlechterung der derzeitigen Lage des Erhaltungszustandes der unter Artikel 1 fallenden Vogel-
arten (Art. 13 Vogelschutzrichtlinie) oder der FFH-Tierarten fuhrt.

FOr das Planungsgebiet sind CEF-MaBnahmen (vorgezogene AusgleichsmaBnahmen zur Auf-
rechterhaltung kontinuierlicher ékologischer Funktionalitét, i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)
fir Végel insbesondere die Feldlerche notwendig, da aufgrund der Bebauung voraussichtlich 1
Revier der Feldlerche und eines der Schafstelze voraussichtlich verloren gehen wird.

CEF-MaBnahmen fiir insgesamt 1 Revier Feldlerche notig:

CEF3: AusgleichsmaBnahmen pro Revier (auf Ackerflachen) nétig,
pro Revier sind erforderlich:

. 10 Lerchenfenster und 0,2 ha Bliih- und Brachestreifen / Revier bzw. Brutpaar
oder
. Bliihstreifen auf Acker: Umfang: pro verloren gehendes Revier 5000 m? Flache
oder
. Erweiterter Saatreihenabstand: pro verloren gehendes Revier 1 ha / Revier bzw.

Brutpaar; Mindestumfang der Teilflache 1 ha)

Die obige CEF-MaBnahme 1 fiir die Feldlerche nitzt auch der Schafstelze, sodass keine zusatzli-
chen MaBnahmen fUr diese Art notwendig sind.

3.3 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der
FFH-Richtlinie

3.3.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezlglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 4 i.V.m.
Abs. 5 BNatSchG fir nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen
oder von einer Behérde durchgefihrt werden, folgendes Verbot:

Schadigungsverbot (s. Nr. 2 der Formblatter):

Beschadigen oder Zerstéren von Standorten wild lebender Pflanzen der besonders geschitzten
Arten oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Entnehmen, Beschédigen oder Zer-
stéren von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn
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- die Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Entnahme-, Beschadigungs-
und Zerstérungsrisiko fur Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese
Beeintrachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten SchutzmaBnahmen
nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 1 BNatSchG analog),

- die Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen MaBnahme, die auf
den Schutz der Exemplare oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschadigung oder
Zerstdrung und die Erhaltung der ékologischen Funktion der Standorte im rdumlichen Zusam-
menhang gerichtet ist, beeintrachtigt werden und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar sind
(§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 2 BNatSchG analog),

- die 6kologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im raumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfallt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 2 Nr. 3 BNatSchG
analog).

Ubersicht iiber das Vorkommen der betroffenen Pflanzenarten:

Pflanzen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie kommen im Planungsgebiet aufgrund der bestehen-
den Nutzung nicht vor, da ihre Standortanspriiche (vgl. Oberdorfer 1994) nicht verwirklicht sind,
und da diese Arten einen regelmafiigen Bodenumbruch wie bei einem Acker nicht vertragen.

Bei der Begehung konnten auch keine Hinweise auf Standorte solcher saP-relevanten Pflanzenar-
ten gefunden werden. Daher ist sicher nicht damit zu rechnen, dass saP-relevante Pflanzenarten
im Planungsgebiet vorkommen kdénnen.

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V. mit Abs. 5 BNatSchG sind nicht einschlagig, da
Habitate von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden kdnnen.

Schadigungsverbot (§ 44 Abs.1 Nr. 4) ist erfiillt: [ ].ja [ X ] nein
Eine Ausnahme nach § 45 Absatz 7 BNatSchG ist daher nicht erforderlich, ebenso nicht gem. Art.
16 FFH-Richtlinie.

3.3.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezliglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiur nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeintrachtigungen
durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelas-
sen oder von einer Behérde durchgefiihrt werden, folgende Verbote:

Schéadigungsverbot von Lebensstétten (s. Nr. 2.1 der Formblatter): Beschadigung oder Zerstérung
von Fortpflanzungs- und Ruhestatten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang ge-
wahrt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).

Stérungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblatter): Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population der
betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).
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Tétungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblatter):

Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren sowie Beschadigung, Enthnahme oder Zerstérung ihrer

Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr

von Kollisionen im StraBenverkehr.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,

- wenn die Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Verlet-
zungsrisiko fir Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese Beein-
trachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten SchutzmaBnahmen nicht ver-
mieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen MaBnahme, die
auf den Schutz der Tiere vor Tétung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-
nahme, Beschadigung oder Zerstérung und die Erhaltung der ékologischen Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestéatten im rdumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeintrachtigt wer-
den und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).

Ubersicht iiber das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-RL

Aufgrund der bestehenden Nutzung sind reproduktive Vorkommen von saP-relevanten Tierarten
wie z.B. Végel méglich und nachgewiesen. Dagegen fehlen fir z.B. Amphibien, Libellen oder Mu-
scheln geeignete Gewasser bzw. Strukturen. Fir Tag- und Nachtfalter sowie Totholz-bewohnende
Kéfer fehlen die Voraussetzungen (Futterpflanzen, alte Baume). Zauneidechsen wurden trotz in-
tensiver Suche nicht gefunden.

Das Untersuchungsgebiet bietet somit nur fir einige wenige saP-relevante Arten geeignete Le-
bensrdume, da die vorhandenen Lebensraumtypen bzw. Vegetationstypen und Habitatstrukturen
sowie FlachengréBen nur teilweise mit den Okologischen Ansprichen dieser Arten Uberein-
stimmen.

Tabelle 1: Ubersicht iiber das mogliche Vorkommen von saP-relevanten Tierarten
Artengruppe Kartierungen saP-relevanter Arten auf der Verbotstatbe- Ausnahme nach §
Planungsflache stande 45 Absatz 7
BNatSchG

Quartiere von Baum-bewohnenden Fleder- Nicht erforderlich
mausarten sind nicht betroffen, da keine Baume

vorhanden sind

Sé&ugetiere / Fle-
dermause

nicht einschlagig

Saugetiere / Bi- Nicht erforderlich

ber, Feldhamster,

Keine Hinweise auf mégliche Habitate. nicht einschlagig

Luchs

Amphibien Laichgewasser nicht vorhanden. Keine Nachweise. nicht einschlagig Nicht erforderlich
Reptilien Im UG keine Nachweise trotz intensiver Suche. nicht einschlagig Nicht erforderlich
Libellen Larvalgewasser nicht vorhanden. nicht einschlagig Nicht erforderlich
Kafer Keine Bdume vorhanden. nicht einschlagig Nicht erforderlich
Schmetterlinge Keine Futterpflanzen vorhanden. nicht einschlagig Nicht erforderlich

Weichtiere /| Laichgewésser nicht vorhanden. nicht einschlagig Nicht erforderlich
GroBkrebse
Vogel CEF- MaBnahmen sind nétig fir am Boden britende | nicht einschlagig Nicht erforderlich

Arten wie die Feldlerche. Betroffen ist 1 Revier der

bei Durchfiihrung
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Artengruppe Kartierungen saP-relevanter Arten auf der Verbotstatbe- Ausnahme nach §
Planungsflache stinde 45 Absatz 7
BNatSchG
Feldlerche. von Vermeidungs-
und CEF-MaB-
nahmen

3.3.2.1 Saugetiere: Fledermause

Keine Betroffenheit, da das geplante Bauvorhaben keine Baume mit saP-relevanten Baumstruktu-
ren wie Baumhdhlen oder —spalten beansprucht.

3.3.2.2 Repitilien

Trotz intensiver Suche gelangen keine Nachweise der Zauneidechse.

3.4 Bestand und Betroffenheit europaischer Vogelarten nach
Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie

Bezlglich der Européischen Vogelarten nach VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V.
m. Abs. 5 BNatSchG fir nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schadigungsverbot von Lebensstatten (s. Nr. 2.1 der Formblatter): Beschadigung oder Zerstérung

von Fortpflanzungs- und Ruhestatten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang wei-

terhin erfllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).

Stérungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblatter): Erhebliches Stéren von Vogelarten wahrend der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population der

betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Toétungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblatter): Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren sowie Be-

schadigung, Entnahme oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die

Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr von Kollisionen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,

- wenn die Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Verlet-
zungsrisiko fir Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese Beein-
trachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten SchutzmaBnahmen nicht ver-
mieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen MaBnahme, die
auf den Schutz der Tiere vor Tétung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-
nahme, Beschadigung oder Zerstérung und die Erhaltung der dkologischen Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestétten im rdumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeintrachtigt wer-
den und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).
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Ubersicht iiber das Vorkommen der betroffenen Européischen Vogelarten:

Far die saP-relevanten Vogelarten sind insbesondere folgende 6kologische Gruppen wichtig:

e Brutvogel, die am Boden briten. Die Arten dieser ékologischen Gruppe sind vertreten durch
die Feldlerche.

Tabelle 2: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum vorkommenden Europai-
schen Vogelarten

Quelle: eigene Erhebungen 2025

Deutscher Name Betroffenheit EOAC- RL |RL | EHZ
Fortpflanzungsstitte Status B D Kont.
Feldlerche ja B4 3 3 schlecht
Haussperling Nein, auBerhalb B4 \Y ungiinstig
Dorngrasmiicke Nein, auBBerhalb B4 \ glnstig
Schafstelze ja B4 gunstig

Betroffenheit der Vogelart Feldlerche (aiauda arvensis)

und andere am Boden briitende Vogelarten wie die Schafstelze, die jedes Jahr ihr Nest neu errichten
Europaéische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen

Rote-Liste Status Deutschland: 3 Bayern: 3 Art(en) im UG [X] nachgewiesen[ | potenziell mdglich
Status: wahrscheinlicher Brutvogel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
[] giinstig [] ungiinstig — unzureichend X unglinstig — schlecht

Die Feldlerche ist nahezu flachendeckend in Bayern verbreitet, weist allerdings Liicken in den groBBen
Waldgebieten des ostbayerischen Grenzgebirges und in einigen Mittelgebirgen Nordbayerns auf; sie
fehlt fast geschlossen im Alpengebiet. Es sind keine wesentlichen Veranderungen im Vergleich zum
Zeitraum 1996-99 erkennbar. Im Stiden Bayerns hat es jedoch einen Riickzug aus etlichen Rastern
gegeben. Dichtezentren liegen vor allem in den Mainfrankischen Platten, im Grabfeld, im Frankischen
Keuper-Lias-Land und auf den Donau-lller-Lech-Platten (nach http://www.Ifu.bay-
ern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Alauda+arvensis)

Die aktuelle Bestandsschatzung liegt etwas héher als jene aus dem Zeitraum 1996-99. Dennoch darf
daraus nicht auf eine Zunahme der Bestande geschlossen werden, denn die Ursache fiir einen
scheinbaren Zuwachs beruht sicherlich auf dem anderen Schéatzverfahren. Fast 40% aller besetzten
Raster weisen eine Schatzung zwischen einem und maximal 20 Revieren auf, was eine enorme Aus-
dinnung der Bestande in weiten Teilen Bayerns zeigt. Es gibt keine Anzeichen fiir einen positiven
Bestandstrend und die Entwicklungen in der Landwirtschaft unterstiitzen den Negativprozess.

Brutbestand BY: 54.000-135.000 Brutpaare.

Als "Steppenvogel" britet die Feldlerche in Bayern vor allem in der offenen Feldflur sowie auf gréBe-
ren Rodungsinseln und Kahlschlagen. Ginstig in der Kulturlandschaft sind Brachflachen, Extensiv-
grinland und Sommergetreide, da hier am Beginn der Brutzeit die Vegetation niedrig und llickenhaft
ist. Auch in Bayern bevorzugt die Feldlerche daher ab Juli Hackfrucht- und Maisé&cker und meidet ab
April/Mai Rapsschlage.

Phanologie: Haufiger Brutvogel, Durchzigler, Kurzstreckenzieher.

Wanderungen: Ankunft im Brutgebiet Februar/Méarz, ab September Schwarmbildung, Durchzug skan-
dinavischer Végel September / Oktober, Wegzug Oktober.

Brut: Als Bodenbriiter baut die Art ihr Nest in bis zu 20 cm hoher Gras- und Krautvegetation, Eiablage
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Betroffenheit der Vogelart Feldlerche (aiauda arvensis)

und andere am Boden briitende Vogelarten wie die Schafstelze, die jedes Jahr ihr Nest neu errichten
Europaische Vogelart nach VRL

ab Mérz oder April, Zweitbruten ab Juni; meist 2 Jahresbruten. -- Brutzeit: Anfang Marz bis Ende Au-
gust.

Tagesperiodik: Tagaktiv.

(nach https://www.Ifu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige ?stoname=Alauda+arvensis)

Lokale Population:

Die Brutbesténde der oben genannten Art werden als lokale Population angenommen, die im UG br{-
tet, und die im Gemeindegebiet und im Landkreis verbreitet ist. Die Feldlerche kommt im UG mit 1
Revier vor, weiter auBBerhalb sind weitere Reviere vorhanden.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
] hervorragend (A) X gut (B) ] mittel — schlecht (C)

2.1 Prognose des Schadigungsverbots von Lebensstatten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1. V. m. Abs. 5 Satz 1
- 3 u. 5 BNatSchG

Direkte Betroffenheit, da 1_Revier der Feldlerche vorhanden ist, und aufgrund der Uberbauung durch
die geplanten Gebaude voraussichtlich verloren gehen wird.

Die Wirksamkeit der vorgeschlagenen CEF-MaBnahme wird von LANUV NRW (2013) und Umwelt-
amt Nlrnberg (2019) libereinstimmend als hoch eingeschatzt. Die CEF-MaBnahme erfolgt im Umfeld
des Eingriffsortes, sodass der rdumlich-funktionale Zusammenhang gewahrt wird.

[] Konfliktvermeidende MaBnahmen erforderlich:

X] CEF-MaBnahmen erforderlich: CEF1:

» AusgleichsmafBnahmen pro Revier (auf Ackerflachen) nétig,

= pro Revier sind erforderlich:
10 Lerchenfenster und 0,2 ha Bliih- und Brachestreifen / Revier bzw. Brutpaar
oder
Blihstreifen auf Acker: Umfang: pro verloren gehendes Revier 5000 m2 Flache
oder
Erweiterter Saatreihenabstand: pro verloren gehendes Revier 1 ha / Revier bzw. Brutpaar; Min-

destumfang der Teilflache 1 ha)

Schadigungsverbotisterfiillt: [ ]ja  [X] nein

2.2 Prognose des Stoérungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Nicht relevant: Entscheidend fiir diese Art sind die BaumaBnahmen und die anschlieBende Uberbau-
ung.

[ 1 Konfliktvermeidende MaBnahmen erforderlich:
= keine

Storungsverbot ist erfiillt: [Jja X nein

2.3 Prognose des Tétungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 Satz1,2 u. 5
BNatSchG

Direkte Betroffenheit méglich, da am geplanten Standort 1 Revier der Feldlerche ermittelt wurden.

X Konfliktivermeidende MaBnahmen erforderlich:
= V1: Der Beginn der BaumaBnahmen (z.B. Oberboden-Abschieben, Baufeldeinrichtung) findet
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Betroffenheit der Vogelart Feldlerche (aiauda arvensis)

und andere am Boden briitende Vogelarten wie die Schafstelze, die jedes Jahr ihr Nest neu errichten
Europaische Vogelart nach VRL

auBerhalb der Brutzeit von Bodenbritern und damit nicht zwischen Mitte Marz bis Ende August
statt. Missen BaumaBnahmen aus logistischen Griinden in der Brutzeit stattfinden, so erfolgen
Vergramungsmaflnahmen durch regelmafliges Grubbern oder Eggen der Flache (,Schwarz-
brache®) im ca. 10-Tage-Takt ab Mitte Marz bis zum Baubeginn. Die MaBnahme ist maximal bis
Mitte August durchzufthren. Alternativ kann eine Vergrdmung durch Errichtung von Holzpfos-
ten in einem Abstand von maximal 10 m mit Anbringen von Flatterband (Bandlange ca. 2 m) an
den Pfosten erfolgen.

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

Betroffenheit der Vogelarten Wiesenschafstelze (Motacilla flava)

und andere am Boden briitende Vogelarten, die jedes Jahr ihr Nest neu errichten
Européische Vogelart nach VRL

1  Grundinformationen

Rote-Liste Status Deutschland: - Bayern: - Art(en) im UG [X] nachgewiesen[ | potenziell mdglich
Status: wahrscheinlicher Brutvogel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
X giinstig [] unglinstig — unzureichend  [] unglinstig — schlecht

Die Wiesenschafstelze ist llickig Uber die Tieflandgebiete Bayerns verbreitet. Das Brutareal hat sich
im Vergleich zur Erfassungperiode 1996-1999 wesentlich vergréBert. Eine SchlieBung von kleineren
Bestandsliicken, hauptséachlich stdlich der Donau, zwischen den Mittel- und Unterlaufen der dealpi-
nen Fllsse, ist dafir vor allem verantwortlich. Die Art fehlt weitgehend weiter &stlich im Isar-Inn-Ha-
gelland, ferner im Voralpinen Higel- und Moorland und in Mittelgebirgen sowie ganzlich in den Alpen.
Die aktuelle Bestandsschatzung liegt unter jener aus dem Zeitraum 1996-1999. Methodisch bedingt
sind Vergleiche der Zahlen beider Zeitrdume allerdings problematisch. Die Bestande in Bayern sind
seit 1990 stabil (Stickroth 2017).

Brutbestand: 9.000-15.500 Brutpaare

(nach https://www.lfu.bay-

ern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige ?stbname=Motacilla+flava)

Kurzfristiger Bestandstrend: stabil.

Die Art briitete urspriinglich vor allem in Pfeifengraswiesen und bultigen Seggenrieden in Feuchtge-
bieten. Heute besiedelt sie extensiv bewirtschaftete Streu- und Mahwiesen auf nassem und wechsel-
feuchtem Untergrund, sowie Viehweiden. Auch Ackeranbaugebiete mit einem hohen Anteil an Hack-
frichten (Kartoffeln, Riben) sowie Getreide- und Maisflachen z&hlen zu regelmaBig besetzten Brut-
platzen. In der Naab-Wondreb-Senke werden z. B. neu entstandene Erdbeerkulturen rasch besiedelt.

Phanologie: Sparlicher Brutvogel in Bayern

Wanderungen: zahlreicher Durchzlgler, Langstreckenzieher; Ankunft im Brutgebiet ab Anfang April,
Wegzug ab Ende Juli/Anfang August

Brut: Bodenbruter, Nest in dichter Vegetation versteckt, in nassem Gelande auf Erdhligeln oder Bul-
ten

Brutzeit: Mitte April bis Ende Juli; Legebeginn ab Anfang Mai
Tagesperiodik: tagaktiv; Zug: tags.

(nach https://www.lfu.bay-
ern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige ?stboname=Motacilla+flava)
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Betroffenheit der Vogelarten Wiesenschafstelze (Motacilla flava)

und andere am Boden briitende Vogelarten, die jedes Jahr ihr Nest neu errichten
Européische Vogelart nach VRL

Lokale Population:

Die Brutbesténde der oben genannten Art werden als lokale Population angenommen, die im UG br(-
tet, und die im Gemeindegebiet und im Landkreis verbreitet ist. Die Art kommt im UG mit 1 Revier di-
rekt stdlich der Planungsflache im EOAC-Brutstatus B4 vor. yy

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
[_] hervorragend (A) X gut (B) [ mittel — schlecht (C)

2.1 Prognose des Schadigungsverbots von Lebensstatten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i. V. m. Abs. 5 Satz 1
- 3 u. 5 BNatSchG

Direkte Betroffenheit, da 1 Revier direkt am Siidrand des Bauvorhabens liegt.

Die Wirksamkeit der vorgeschlagenen CEF-MaBnahme wird von LANUV NRW (2013) und Umwelt-
amt Nlrnberg (2019) lbereinstimmend als hoch eingeschéatzt. Die CEF-MaBnahme erfolgt im Umfeld
des Eingriffsortes, sodass der raumlich-funktionale Zusammenhang gewahrt wird. Ein Monitoring die-
ser CEF-MaBnahme ist nach Angaben von LANUV NRW (2013) nicht erforderlich.

Xl Konfliktvermeidende MaBnahmen erforderlich:

= V1: Der Beginn der BaumaBnahmen (z.B. Oberboden-Abschieben, Baufeldeinrichtung) findet
auBerhalb der Brutzeit von Bodenbritern und damit nicht zwischen Mitte Marz bis Ende August
statt. Miissen BaumaBnahmen aus logistischen Griinden in der Brutzeit stattfinden, so erfolgen
Vergramungsmafinahmen durch regelmafiges Grubbern oder Eggen der Flache (,Schwarz-
brache®) im ca. 10-Tage-Takt ab Mitte Marz bis zum Baubeginn. Die MaBnahme ist maximal bis
Mitte August durchzuflihren. Alternativ kann eine Vergramung durch Errichtung von Holzpfos-
ten in einem Abstand von maximal 10 m mit Anbringen von Flatterband (Bandlange ca. 2 m) an
den Pfosten erfolgen.

[] CEF-MaBnahmen erforderlich:
» Die CEF-MaBnahme fiir die Feldlerche niitzen auch dieser Art, daher keine gesonderten zu-
satzlichen MaBnahmen erforderlich.

Schadigungsverbotisterfiillt: [ ]ja  [X] nein

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Nicht relevant: Entscheidend fiir diese Art ist die Uberbauung und die damit verbundenen teilweisen
Brutplatzverluste, oder die individuelle Tétung wéhrend der Bauzeit.

[] Konfliktvermeidende MaBnahmen erforderlich:
= keine

Storungsverbot ist erfilllt: [lja X nein

2.3 Prognose des Totungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr.1i. V. m. Abs. 5 Satz1,2 u. 5
BNatSchG

Direkte Betroffenheit mdglich:

Wenn die im Rahmen des Planungsvorhabens nétigen Baufeldberdumungen oder Baustelleneinrich-
tungen dazu fihren wirden, dass Nester in der Brutzeit Gberbaut, Gberschittet oder tberfahren wer-
den wirden und damit Verletzungen oder Tétungen bzw. Zerstdrungen der Nester erfolgen wiirden,
wirden die Verbotstatbestédnde verwirklicht. Diesen Tatbestdénden kann durch die Wabhl eines geeig-
neten Zeitpunkts fur die BaumaBnahmen auBBerhalb der Brutzeit entgangen werden und/oder durch
VergrdmungsmaBnahmen.
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Betroffenheit der Vogelarten Wiesenschafstelze (Motacilla flava)

und andere am Boden briitende Vogelarten, die jedes Jahr ihr Nest neu errichten
Européische Vogelart nach VRL

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

» V1: Der Beginn der BaumaBnahmen (z.B. Oberboden-Abschieben, Baufeldeinrichtung) findet
auBerhalb der Brutzeit von Bodenbritern und damit nicht zwischen Mitte Méarz bis Ende August
statt. Miissen BaumaBnahmen aus logistischen Griinden in der Brutzeit stattfinden, so erfolgen
Vergramungsmaflnahmen durch regelmafliges Grubbern oder Eggen der Flache (,Schwarz-
brache®) im ca. 10-Tage-Takt ab Mitte Marz bis zum Baubeginn. Die MaBnahme ist maximal bis
Mitte August durchzufiihren. Alternativ kann eine Vergramung durch Errichtung von Holzpfos-
ten in einem Abstand von maximal 10 m mit Anbringen von Flatterband (Bandlange ca. 2 m) an
den Pfosten erfolgen.

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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4 Gutachterliches Fazit

Im Untersuchungsgebiet wurde im Jahr 2024 an saP-relevanten Arten die Feldlerche (1 Revier)
und die Schafstelze (1 Revier) ermittelt.

Fortpflanzungsstatten von saP-relevanten Greifvogelarten in Horsten werden nicht beschadigt oder
zerstort, da auf der Planungsflache keine Baume mit Horsten vorhanden sind.

Fur die Feldlerche besteht eine direkte Betroffenheit, da im geplanten Baugebiet 1 Revier tberbaut
und verloren gehen wird.

Das Planungsvorhaben fuhrt nur dann nicht zu den Verbotstatbestanden des speziellen Arten-
schutzrechts, wenn spezifische Vermeidungs- und CEF-MaBnahmen durchgeflihrt werden:

Erforderlich ist, dass der Beginn der BaumaBnahmen (z.B. Oberboden-Abschieben, Baufeldein-
richtung) nicht in der Brutzeit der Feldlerche liegt oder VergramungsmaBnahmen durchgefiihrt
werden.

VermeidungsmafBnahmen:

V1: Der Beginn der BaumaBnahmen (z.B. Oberboden-Abschieben, Baufeldeinrichtung) findet au-
Berhalb der Brutzeit von Bodenbritern und damit nicht zwischen Mitte Méarz bis Ende August statt.
Missen BaumaBnahmen aus logistischen Griinden in der Brutzeit stattfinden, so erfolgen Vergra-
mungsmaBnahmen durch regelmafliges Grubbern oder Eggen der Flache (,Schwarzbrache®) im
ca. 10-Tage-Takt ab Mitte Marz bis zum Baubeginn. Die MaBnahme ist maximal bis Mitte August
durchzufGhren.

Alternativ kann eine Vergramung durch Errichtung von Holzpfosten in einem Abstand von maximal
10 m mit Anbringen von Flatterband (Bandlange ca. 2 m) an den Pfosten erfolgen.

Weiter liegt ein Versto3 gegen die Verbote des § 44 BNatSchG bei Durchfiihrung folgender CEF-
MaBnahmen nicht vor:

CEF-MaBnahmen fir 1 Revier der Feldlerche noétig:

CEF3: AusgleichsmaBnahmen pro Revier (auf Ackerflachen) nétig,
pro Revier sind gemaB Schreiben des Umweltministeriums UMS vom 22.2.2023 erforderlich:

. 10 Lerchenfenster und 0,2 ha Blih- und Brachestreifen / Revier bzw. Brutpaar
oder
. Bllihstreifen auf Acker: Umfang: pro verloren gehendes Revier 5000 m? Flache
oder
. Erweiterter Saatreihenabstand: pro verloren gehendes Revier 1 ha / Revier bzw.

Brutpaar; Mindestumfang der Teilflache 1 ha)

Bei Durchflhrung der vorgeschlagenen MaBnahmen ist davon auszugehen, dass durch das Pla-
nungsvorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes der saP-
relevanten Vogelarten erfolgt, da die 6kologische Funktion im rdumlichen Zusammenhang gewahrt
bleibt. Bei der Planung wurden unter Beriicksichtigung des VerhéltnismaBigkeitsgrundsatzes alle
Maoglichkeiten der Vermeidung und Minderung bertcksichtigt. Unter Einbeziehung der vorgesehe-
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nen MaBnahmen bleibt der derzeitige Erhaltungszustand der saP-relevanten Arten gewahrt und
verschlechtert sich nicht.

Sonstige saP-relevante Arten:

Keine weiteren MaBnahmen erforderlich, da fir keine weiteren saP-relevanten Arten Fortpflan-
zungsstatten nachgewiesen werden konnten.

Habitate weiterer saP-relevanter Arten konnten aufgrund Vegetation, Nutzung und Raumstruktur
der Planungsflache nicht im Planungsbereich ermittelt werden und sind aufgrund des Fehlens ent-
sprechender Voraussetzungen im Planungsbereich auch nicht zu erwarten. Fir sonstige saP-
relevante Tier- und Pflanzenarten bietet die Planungsflache derzeit kein Habitatpotenzial. Ein Vor-
kommen kann ausgeschlossen werden.

Die Verbotstatbestdnde des speziellen Artenschutzrechts stehen dem Planungsvorhaben bei
Durchfihrung der vorgeschlagenen VermeidungsmafBnahmen und CEF-MafBnahmen nicht entge-
gen.

Bayreuth, 21.7.2025

Dipl. Biol. Dr. Helmut Schlumprecht
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6 Anhang

6.1 Anhang 1: Prufliste saP in Bayern

Diese Prufliste wurde nach BayStMBWYV (2020), Anlage ,Tabellen zur Ermittlung des zu prufenden
Artenspektrums (Stand: 1/2020)" abgearbeitet und geprift.

Aufgefliihrt sind nur die saP relevanten Arten, nicht alle Arten, die im Stadtgebiet bislang nachge-
wiesen wurden.

GemaB Homepage des bayer. LfU, zur saP/Arteninformationen:

Damit sind bei den Vogelarten die Arten ausgefiltert, deren Empfindlichkeit projekispezifisch so ge-
ring ist, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Ver-
botstatbestande ausgeldst werden kénnen (i.d.R. nur weitverbreitete, ungefahrdete Arten).

Bei allen saP-relevanten Arten sind die ausgefiltert, die im betreffenden Landkreis bislang nicht
nachgewiesen wurden, d.h. der Wirkraum des Planungsvorhabens liegt auBerhalb des bekannten
Verbreitungsgebiets der Art.

Abkurzungen fur die folgenden Spalten:
LE:  Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens vorhanden ? (Le-
bensraum-Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensraume, Wélder, Gewasser):

X = vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art voraussichtlich erfillt

oder keine Angaben moglich (k.A.)

0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art mit Sicherheit nicht erfallt
N = nur als Nahrungsflache geeignet

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet mdglich, d. h. ein Vorkom-
men ist nicht sicher auszuschlieBen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und
der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich

X = ja(als Reproduktionsraum geeignet)

0 = nein

N = nur als Nahrungsflache geeignet, nicht als Reproduktionsraum

Bestandsaufnahme - Spalte NW: Kartierungen im Jahr 2024
NW: Artim Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen
X = ja(als Reproduktionsraum geeignet)

0 = nein

N = nur bei der Nahrungssuche beobachtet

U = nur beim Uberflug beobachtet

(X) Nachweis auBerhalb Planungsgebiet

In der Spalte ,Bemerkung“ erfolgt eine gutachterliche Einschatzung, ob die Planungsflache als
Reproduktionshabitat (,Fortpflanzungsstatte” im Sinne des Artenschutzrechts) geeignet ist.

Legende Rote Listen gefahrdeter Arten Bayerns (Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017,
Saugetiere 2017, Tagfalter 2016, Végel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutsch-
lands (Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, Wirbeltiere 2015-1998)
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Tabelle 3:
Stand 16.7.2025

Priifliste fiir den Landkreis Bamberg

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB |RLD | EHZk LE | PO | NW | Bemerkung

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 3 2 u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Plecotus auritus Braunes Langohr 3 g 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus 3 3 u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Castor fiber Europaischer Biber \ g 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Myotis nattereri Fransenfledermaus g 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Plecotus austriacus Graues Langohr 2 1 s 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Myotis brandftii GroB3e Bartfledermaus 2 u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Nyctalus noctula GroBBer Abendsegler \ u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Myotis myotis GroBBes Mausohr u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Muscardinus avellanarius Haselmaus \Y u 0 0 0 Habitat ungeeignet

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler 2 D u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase 2 2 s 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 3 2 u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Pipistrellus pygmaeus Muickenfledermaus Vv g 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 3 3 u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Myotis alcathoe Nymphenfledermaus 1 1 ? 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Myotis daubentonii Wasserfledermaus g 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Felis silvestris Wildkatze 2 3 u 0 0 0 Habitat ungeeignet

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2 D u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus g 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Calidris alpina Alpenstrandlaufer 1 R:g 0 0 0 Habitat ungeeignet

Falco subbuteo Baumfalke 3 Big,Rg |0 0 0 keine Horste

Anthus trivialis Baumpieper 2 \' B:s 0 0 0 Habitat ungeeignet

Gallinago gallinago Bekassine 1 1 Bss,Rg |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen

Fringilla montifringilla Bergfink R:g 0 0 0 Habitat ungeeignet

Remiz pendulinus Beutelmeise \ 1 B:s 0 0 0 Feuchtgebiete fehlen

Luscinia svecica Blaukehlchen B:g 0 0 0 Feuchtgebiete fehlen

Linaria cannabina Bluthanfling 2 3 Bss,Ru |0 0 0 Habitat ungeeignet

Anser albifrons Blassgans R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB |RLD | EHZk LE | PO | NW | Bemerkung

Fulica atra Blasshuhn B:g,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Anthus campestris Brachpieper 0 1 R:uu 0 0 0 Habitat ungeeignet
Numenius arquata Brachvogel 1 1 B:s,Ru |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Tadorna tadorna Brandgans R Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Saxicola rubetra Braunkehlichen 1 2 B:s,Ru |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Tringa glareola Bruchwasserlaufer 1 R:g 0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Coloeus monedula Dohle \ Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Curruca communis Dorngrasmucke \' B:g X X X randliche Geblsche
Acrocephalus arundinaceus Drosselrohrsénger 3 B:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Alcedo atthis Eisvogel 3 B:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Spinus spinus Erlenzeisig B:u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Alauda arvensis Feldlerche 3 3 B:s X X X Nachweis

Locustella naevia Feldschwirl \ 2 B:g X X 0 kein Nachweis
Passer montanus Feldsperling \' \' B:u,Rig | x X 0 kein Nachweis
Pandion haliaetus Fischadler 1 3 Bs,Rg |0 0 0 Gewaésser fehlen
Charadrius dubius Flussregenpfeifer 3 Vv B:g,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Actitis hypoleucos Flussuferlaufer 1 2 Bss,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Sterna hirundo FluBseeschwalbe 3 2 Bss,R:? |0 0 0 Habitat ungeeignet
Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz 3 B:u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Hippolais icterina Gelbspotter 3 B:u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Emberiza citrinella Goldammer B:g,Rig |x X X randliche Geblische
Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer 1 R:g 0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Emberiza calandra Grauammer 1 \ Bis,Ru |0 0 0 Habitat ungeeignet
Anser anser Graugans Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Ardea cinerea Graureiher \Y Bwu,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Picus canus Grauspecht 3 2 B:u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Tringa nebularia Grinschenkel 0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Picus viridis Griinspecht B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Mergus merganser Gansesager 3 Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Accipiter gentilis Habicht \ B:u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Ficedula albicollis Halsbandschnapper 3 3 B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Tetrastes bonasia Haselhuhn 3 2 B:u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Galerida cristata Haubenlerche 1 1 B:s 0 0 0 Habitat ungeeignet
Podiceps cristatus Haubentaucher Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB |RLD | EHZk LE | PO | NW | Bemerkung

Passer domesticus Haussperling Vv B:u X X X randliche Gebaude
Lullula arborea Heidelerche 2 \ B:u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Columba oenas Hohltaube Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Cygnus olor Hockerschwan Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Calidris pugnax Kampflaufer 0 1 R:u 0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Vanellus vanellus Kiebitz 2 2 Bss,Rs |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Curruca curruca Klappergrasmuicke 3 B:u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Dryobates minor Kleinspecht \ 3 B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Spatula querquedula Knékente 1 1 Bss,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Netta rufina Kolbenente Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Phalacrocorax carbo Kormoran Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Circus cyaneus Kornweihe 0 1 R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Grus grus Kranich 1 Bwu,Rig |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Anas crecca Krickente 3 3 Bwu,Rig |0 0 0 Gewasser fehlen
Cuculus canorus Kuckuck Vv 3 B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Chroicocephalus ridibundus Lachmoéwe Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Spatula clypeata Loffelente 1 3 Bwu,Rig |0 0 0 Gewasser fehlen
Apus apus Mauersegler 3 B:u 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Delichon urbicum Mehlschwalbe 3 3 Bwu,Rg |0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Larus michahellis Mittelmeermdwe Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Dendrocoptes medius Mittelspecht B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Aythya nyroca Moorente 0 1 R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Buteo buteo Mausebussard Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Luscinia megarhynchos Nachtigall B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Nycticorax nycticorax Nachtreiher R 2 Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Lanius collurio Neuntoéter \Y B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Emberiza hortulana Ortolan 1 2 B:s 0 0 0 Habitat ungeeignet
Mareca penelope Pfeifente 0 R R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Oriolus oriolus Pirol \ \ B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Ardea purpurea Purpurreiher R R Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Lanius excubitor Raubwidrger 1 1 Bss,Ru |0 0 0 Habitat ungeeignet
Hirundo rustica Rauchschwalbe \ \ Bwu,Rg |0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Aegolius funereus RaufuBkauz B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Perdix perdix Rebhuhn 2 2 B:s,Ris | x X 0 kein Nachweis
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB |RLD | EHZk LE | PO | NW | Bemerkung
Aythya fuligula Reiherente Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Botaurus stellaris Rohrdommel 1 3 B:s,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Circus aeruginosus Rohrweihe Big,Rg |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Turdus iliacus Rotdrossel R:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Milvus milvus Rotmilan \ Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Tringa totanus Rotschenkel 1 2 B:s,R:? |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Corvus frugilegus Saatkrahe Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Motacilla flava Schafstelze B:g,Rig | x X X Nachweis
Bucephala clangula Schellente Big,Rss |0 0 0 Gewasser fehlen
Locustella fluviatilis Schlagschwirl \ B:s 0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Tyto alba Schleiereule 3 B:u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Mareca strepera Schnatterente Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher 2 3 Bwu,Rig |0 0 0 Gewasser fehlen
Saxicola rubicola Schwarzkehichen \ B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Ichthyaetus melanocephalus Schwarzkopfmdwe R B:g,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Milvus migrans Schwarzmilan Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Dryocopus martius Schwarzspecht B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Ciconia nigra Schwarzstorch Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Haliaeetus albicilla Seeadler R Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Egretta garzetta Seidenreiher R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Egretta alba Silberreiher R R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Cygnus cygnus Singschwan R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Accipiter nisus Sperber B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Glaucidium passerinum Sperlingskauz B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Anas acuta Spiessente 2 R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Sturnus vulgaris Star 3 Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Larus cachinnans Steppenmoéwe R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Gauvia stellata Sterntaucher R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Carduelis carduelis Stieglitz \ B:u,R:g | x X X randliche Geholze
Larus canus Sturmmaédwe R Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Asio flammeus Sumpfohreule 0 1 R:s 0 0 0 Habitat ungeeignet
Aythya ferina Tafelente \ Bwu,Ru |0 0 0 Gewasser fehlen
Gallinula chloropus Teichhuhn \ Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsanger B:g 0 0 0 Gewasser fehlen
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB |RLD | EHZk LE | PO | NW | Bemerkung
Ficedula hypoleuca Trauerschnapper \ 3 Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Chlidonias niger Trauerseeschwalbe 0 3 R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Falco tinnunculus Turmfalke Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Streptopelia turtur Turteltaube 2 2 B:s 0 0 0 Habitat ungeeignet
Porzana porzana Tapfelsumpfhuhn 1 3 Bss,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Limosa limosa Uferschnepfe 1 1 Bis,Ru |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Riparia riparia Uferschwalbe \ Bwu,Rig |0 0 0 Gewasser fehlen
Bubo bubo Uhu B:g 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Coturnix coturnix Wachtel 3 \ B:u X X 0 kein Nachweis

Crex crex Wachtelkdnig 2 1 Bis,Ru |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Strix aluco Waldkauz B:g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsanger 2 B:s 0 0 0 Habitat ungeeignet
Asio otus Waldohreule Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Tringa ochropus Waldwasserlaufer R Big,Rg |0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Falco peregrinus Wanderfalke B:g 0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Cinclus cinclus Wasseramsel B:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Rallus aquaticus Wasserralle 3 \ Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Ciconia ciconia WeiBstorch \ Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Jynx torquilla Wendehals 1 3 B:s 0 0 0 Habitat ungeeignet
Pernis apivorus Wespenbussard \Y \Y Big,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Upupa epops Wiedehopf 1 3 Bs,Rg |0 0 0 Habitat ungeeignet
Anthus pratensis Wiesenpieper 1 2 B:s 0 0 0 Habitat ungeeignet
Circus pygargus Wiesenweihe R 2 Big,Rg |0 0 0 nur als Nahrungsflache geeignet
Ixobrychus minutus Zwergdommel 1 3 B:s,R:? |0 0 0 Gewasser fehlen
Hydrocoloeus minutus Zwergmowe R R:? 0 0 0 Gewasser fehlen
Lymnocryptes minimus Zwergschnepfe 0 R:g 0 0 0 Feuchtgebiete fehlen
Cygnus columbianus bewickii | Zwergschwan R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Mergellus albellus Zwergsager R:g 0 0 0 Gewasser fehlen
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher Big,Rg |0 0 0 Gewasser fehlen
Podarcis muralis Mauereidechse 1 \Y g 0 0 0 Habitat ungeeignet
Coronella austriaca Schlingnatter 2 3 u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Lacerta agilis Zauneidechse 3 \ u 0 0 0 Habitat ungeeignet
Hyla arborea Europaéischer Laubfrosch 2 3 u 0 0 0 Gewasser fehlen
Bombina variegata Gelbbauchunke 2 2 s 0 0 0 Gewasser fehlen
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLB |RLD | EHZk LE | PO | NW | Bemerkung
Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch 3 G ? 0 0 0 Gewasser fehlen
Pelobates fuscus Knoblauchkréte 2 3 s 0 0 0 Gewasser fehlen
Epidalea calamita Kreuzkrote 2 2 g 0 0 0 Gewasser fehlen
Triturus cristatus No&rdlicher Kammmolch 2 3 u 0 0 0 Gewasser fehlen
Rana dalmatina Springfrosch \ \ g 0 0 0 Gewasser fehlen
Ophiogomphus cecilia Grune FluBjungfer Vv g 0 0 0 Gewasser fehlen
Osmoderma eremita Eremit 2 2 u 0 0 0 Futterpflanzen fehlen
Parnassius apollo Apollofalter 2 2 S 0 0 0 Futterpflanzen fehlen
Phengaris nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblduling | V \ u 0 0 0 Futterpflanzen fehlen
Phengaris teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling 2 2 s 0 0 0 Futterpflanzen fehlen
Phengaris arion Thymian-Ameisenblauling 2 3 s 0 0 0 Futterpflanzen fehlen
Unio crassus agg. Gemeine Flussmuschel 1 1 s 0 0 0 Gewasser fehlen
Cypripedium calceolus Europaischer Frauenschuh 3 3 u 0 0 0 Habitat ungeeignet
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6.2 CEF-Ausgleich fur Feldlerchenreviere

Die MaBnahmen fir den CEF-Ausgleich fur Feldlerchenreviere sind dem Schreiben des bayer.
Umweltministeriums (UMS) vom 22.02.2023 zur Feldlerche entnommen.

Diese MaBnahmenfestlegung flr die Feldlerche im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung (saP) - Anlage: ,CEF-MaBnahmen fir die Feldlerche in Bayern® beinhaltet folgenden Text:

1. Anforderungen an die Lage der MaBnahmen:

e Anzustreben ist die moglichst direkte raumliche Nahe zu bestehenden Vorkommen, da hier-
durch die Attraktionswirkung der MaBnahme gesteigert wird und somit die Erfolgsaussichten
der MaBnahme deutlich erhdht sind. Teilflachen sind in mdglichst geringem Abstand zueinan-
der innerhalb eines méglichst eng umgrenzten Raumes von ca. 3 ha GesamtgréBe umzuset-
zen.

o Offenes Gelande mit weitgehend freiem Horizont, d. h. wenige oder keine Gehdlze oder anth-
ropogene Strukturen (Ortsrander, Einzelgebaude, usw.);

o Hanglagen nur bei geringer Neigung bis 15° Gbersichtlichem oberem Teil,

e keine engen Tallagen;

e Lage von streifenférmigen MaBnahmen nicht entlang von frequentierten (Feld-)Wegen und
StraBen. Der Mindestabstand sollte 100 m nicht unterschreiten.

e Abstand zu Vertikalstrukturen
e Dbei Einzelbdumen, Feldhecken: Abstand > 50 m (Einzelbdume, Feldhecken),
o bei Baumreihen, Baumhecken, Feldgehélze: Abstand > 120 m
e bei geschlossener Gehdlzkulisse: > 160 m
e Lage nicht unter Hochspannungsleitungen; die Feldlerche halt Mindestabstande von meist
mehr als 100 m zu Hochspannungsfreileitungen ein.
o bei einer Masthéhe bis 40 m: Abstand > 50 m
o bei einer Masthéhe von 40 - 60 m: Abstand > 100 m
e bei einer Masthéhe > 60 m: Abstand > 150 m
e bei mehreren parallel gefihrten Hochspannungsleitungen, davon eine mit Masthéhe > 60
m: Abstand > 200 m

Zur CEF-MaBnahme sind demnach drei MaBnahmenpakete geeignet:

2.1. Kurzfristig wirksame MaBnahmen
Auf Grund ihrer Charakteristik stehen diese MaBnahmen unmittelbar nach Umsetzung der Maf3-
nahme als Lebensraum flr die Feldlerche zur Verfligung.

2.1.1. Lerchenfenster mit Bliih- und Brachestreifen
Flachenbedarf pro Revier: 10 Lerchenfenster und 0,2 ha Blih- und Brachestreifen / Brutpaar

Lerchenfenster sowie Blih- und Brachestreifen innerhalb eines Raumes von ca. 3 ha Gesamtgré-
Be verteilt.

Feldlerchenfenster

e nurim Winterweizen, keine Wintergerste, Raps oder Mais aufgrund fehlender Eignung oder zu
frihem Erntetermin; in der Regel kein Sommergetreide aufgrund zu geringer Aufwertungseig-
nung

¢ Anlage der Lerchenfenster durch fehlende Aussaat nach vorangegangenem Umbruch / Eggen,
nicht durch Herbizideinsatz

e keine Anlage in genutzten Fahrgassen
Anzahl Lerchenfenster: 2 - 4 Fenster / ha mit einer GrdBe von jeweils mindestens 20 m?
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e Im Acker Dinger- und Pflanzenschutzmittel (PSM)-Einsatz zuléssig, jedoch keine mechani-
sche Unkrautbekdmpfung, Verzicht auf PSM ist jedoch anzustreben (Insektenreichtum)

e mindestens 25 m Abstand der Lerchenfenster vom Feldrand und unter Berlcksichtigung der
Abstandsvoraussetzungen zu vertikalen Strukturen

¢ Rotation méglich: Lage jahrlich bis spatestens alle 3 Jahre wechselnd

Blih- und Brachestreifen

e aus niedrigwlchsigen Arten mit angrenzendem selbstbegriinenden Brachestreifen (jahrlich
umgebrochen) (Verhaltnis ca. 50 : 50); Streifenbreite je mindestens 10 m

e Streifen nicht entlang von versiegelten oder geschotterten Wegen sowie von StralBen, sondern
im Feldstick anlegen

¢ Blih- und Brachestreifen: z. B. 20 x 100 m oder 10 x 200 m GréBe (d.h. Mindestlange 100 m,
Mindestbreite je 10 m fiir den BlUhstreifen und den angrenzenden Brachestreifen).

o auf BlUh- und Brachestreifen kein Dinger- und PSM-Einsatz sowie keine mechanische Un-
kraut-bekdmpfung zuldssig.

¢ Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Beachtung der
standorttypischen Segetalvegetation (vgl. Gebietseigene Herkiinfte | BFN)

¢ reduzierte Saatgutmenge (max. 50-70 % der reguldren Saatgutmenge) zur Erzielung eines
lickigen Bestands, Fehlstellen im Bestand belassen

o keine Mahd, keine Bodenbearbeitung, es sei denn der Aufwuchs ist nach dem ersten Jahr
dicht und hoch und dadurch kein geeignetes Feldlerchenhabitat mehr. Das ist insbesondere
auf nahrstoffreichen Béden und LéBbdden der Fall

e Mindestdauer 2 Jahre auf derselben Flache (danach Bodenbearbeitung und Neuansaat i.d.R.
im Frahjahr bis Ende Mai) oder Flachenwechsel

¢ bei Flachenwechsel Belassen der MaBBnahmenflache bis Frihjahrsbestellung, um Winterde-
ckung zu gewéhrleisten

Die MalRnahme ,Feldlerchenfenster” entspricht der PIK-MaBnahme (siehe Arbeitshilfe Produktions-
integrierte KompensationsmafBnahmen (PIK) des LfU 2014]): PIK, Seite 11-12: MaB3-

nahme 2.1.3

Die MalRnahme ,Blihstreifen“ entspricht weitgehend LfU (2014): PIK, Seite 7-8: MalBnahme ,2.1.1
Maflnahmen der extensiven Ackernutzung® Ackerwildkrautstreifen / Brachestreifen bzw. insbeson-
dere ,2.1.3. MalRnahmen zur Schaffung artspezifisch geeigneter Habitate in Ackerlebensraumen®
Bei beiden Malinahmen gelten die allgemeinen Mindestanforderungen nach ,2.1.3 Mallnhahmen
zur Schaffung artspezifisch geeigneter Habitate in Ackerlebensraumen® (LfU 2014), d. h. keine
Dlngung, Verzicht auf Kalkung, keine Pflanzenschutzmittel (sofern bei der MaBnahmenart nicht
anders vermerkt); keine Bearbeitung zwischen dem 15.3. und 1.7.

2.1.2. Bluihflache — Bliihstreifen - Ackerbrache

Flachenbedarf pro Revier: 0,5 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilflache 0,2 ha

e llckige Aussaat, Erhalt von Rohbodenstellen

Breite bei streifiger Umsetzung der MaBnahme mindestens 20 m

Kein Dlinger- und PSM-Einsatz sowie keine mechanische Unkrautbekdmpfung zuléssig
keine Mahd oder Bodenbearbeitung, kein Befahren

Umsetzung in maximal zwei Teilflachen je Revier mdglich

Blihflachen, —streifen oder Ackerbrachen Gber maximal 3 ha verteilt

Rotation mdglich: Lage jahrlich bis spéatestens alle 3 Jahre wechselnd

Abstand zu Vertikalstrukturen wie oben beschrieben

Die MalRnahme ,Bluhstreifen” entspricht weitgehend LfU (2014): PIK, Seite 7-8: MaBnahme

»2.1.1 MalRnahmen der extensiven Ackernutzung® den Ackerwildkrautstreifen / Brachestreifen bzw.
insbesondere ,2.1.3. MalBnahmen zur Schaffung artspezifisch geeigneter Habitate in Ackerlebens-
raumen’
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Es gelten die allgemeinen Mindestanforderungen nach ,2.1.3 Malinahmen zur Schaffung artspezi-
fisch geeigneter Habitate in Ackerlebensraumen® (LfU 2014), d. h. keine Dingung, Verzicht auf
Kalkung, keine Pflanzenschutzmittel (sofern bei der MaBBnahmenart nicht anders vermerkt); keine
Bearbeitung zwischen dem 15.3. und 1.7.

2.1.3. Erweiterter Saatreihenabstand
Flachenbedarf pro Revier: 1 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilflache 1 ha

Sommergetreide, Winterweizen und Triticale

Wintergerste ist wegen des friihen Erntezeitpunktes ungeeignet

Saatreihenabstand mindestens 30 cm

weder PSM- noch Dungereinsatz, keine mechanische Unkrautbekdmpfung vom 15.3.
bis 1.7. eines Jahresdreifacher Saatreihenabstand, mindestens 30 cm

weder PSM- noch Dingereinsatz, keine mechanische Unkrautbekdmpfung

keine Umsetzung in Teilflachen

Rotation mdglich

Abstand zu Vertikalstrukturen wie oben beschrieben

2.2. Mittelfristig entwickelbare CEF-MaBnahmen

Die folgenden MaBnahmen sind in der Regel nicht kurzfristig herstellbar, da die Neuanlage bzw.

Optimierung von Griinlandstandorten hin zu extensivem magerem Grinland je nach Standortvo-

raussetzungen mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann.

e Bis zur Wirksamkeit der mittel- bis langfristigen MaBBnahmen missen zwischenzeitlich noch
kurzfristige CEF-MaBnahmen umgesetzt werden.

e Eine frihzeitige konzeptionelle Planung in einem gréBeren raumlichen Zusammenhang, z.B. in
Teilgebieten einer Stadt oder Gemeinde, ist sinnvoll. Ein geeignetes Instrumentarium fir diese
konzeptionellen Uberlegungen ist beispielsweise der Landschaftsplan.

Als Leitbild kbnnen daflr Produktionsintegrierte KompensationsmafBnahmen (PIK) dienen, wie sie
in der Arbeitshilfe PIK des LfU (2014) als PIK ,MaRnahmen zur Extensivierung, Entwicklung und
Erhaltung von artenreichem Dauergrinland® dargestellt sind.

2.2.1. Extensives Grinland mit angrenzendem Getreidestreifen
Die Umsetzung dieser MaBBnahme bietet sich vor allem in landwirtschaftlich kleinteilig genutzten
Gebieten mit vorhandenem Grinlandanteil an.

Flachenbedarf pro Revier:
0,5 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilflache 0,2 ha
Voraussetzung und Lage:
e magere Standorte mit geringer Bodenwertzahl (bis 30)
¢ Mosaikartige Gestaltung von Flachen mit extensivem, llickigem Griinland und Getreidean-
bau (weiter Saatreihenabstand mit mindestens 30 cm)
o Getreidestreifen und extensives Grinland aneinander angrenzend
e Umsetzung in maximal zwei Teilflachen je Revier méglich
e Abstand zu Vertikalstrukturen wie oben
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Anhang 35

Extensives Griinland:
e Streifenbreite mindestens 10 m
¢ Mindestflachenanteil 0,2 ha
e Bei Aushagerung: Mahd nicht vor dem 01.07., keine Diingung, kein PSM

Bei Neuanlage: Lickige Aussaat, Rohbodenstellen belassen; Mahd nicht vor dem 01.07., keine
Dingung, kein PSM
Getreidestreifen:

e Streifenbreite mindestens 10 m

¢ Mindestflachenanteil 0,2 ha

e weiter Saatreihenabstand mit mindestens 30 cm

¢ keine Dingung, kein PSM, keine mechanische Unkrautbekdmpfung vom 15.03. bis 1.07.

eines Jahres
e Rotation bzw. Wechsel der Flache mdglich

2.2.2. Anlage oder Entwicklung von Extensivgriinland
Fladchenbedarf pro Revier:
1 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilflache 1 ha
Voraussetzung und Lage:

e magere Standorte geringer Bodenwertzahl (bis 30)

e vorrangig in grinlandgepragten Mittelgebirgslandschaften

e Abstand zu Vertikalstrukturen wie oben beschrieben
Neuanlage und Entwicklung von Extensivgrinland:

¢ Mahd nicht vor dem 1.07.

e keine Dingung

e kein PSM

¢ Bei Neueinsaat: lickige Aussaat, Rohbodenstellen belassen

e 6 Wochen Abstand zwischen erstem und zweitem Schnitt
Die Flachen kénnen mit kurzrasigen Streifen (bis 15 cm Vegetationshéhe) unterbrochen oder rand-
lich erganzt werden. Die kurzrasigen Streifen sind von Beginn der Brutzeit an kurzrasig zu halten.
Eine Beweidung der Flachen ist moglich. Die Besatzdichte ist so zu wahlen, dass der Fral3 ein
Muster an kurzrasigen und langrasigen Strukturen gewéhrleistet.

Bauvorhaben Birkach Biiro fiir 6kologische Studien
saP_BA_BirkachFrensdorf_21072025.docx Schlumprecht GmbH, Bayreuth



	1 Einleitung
	1.1 Anlass und Aufgabenstellung
	1.2 Datengrundlagen
	1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen
	1.4 Abgrenzung und Zustand des Untersuchungsgebietes
	1.5 Aus dem Untersuchungsgebiet bekannte saP-relevante Informationen
	1.6 Im Untersuchungsgebiet vorkommende saP-relevante Arten

	2 Wirkungen des Vorhabens
	2.1 Wirkfaktoren
	2.2 Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse
	2.2.1 Flächeninanspruchnahme
	2.2.2 Barrierewirkungen und Zerschneidungen
	2.2.3 Lärm, stoffliche Immissionen, Erschütterungen und optische Störungen

	2.3 Anlagenbedingte Wirkprozesse
	2.3.1 Flächenbeanspruchung
	2.3.2 Barrierewirkungen und Zerschneidungen

	2.4 Betriebsbedingte Wirkprozesse
	2.4.1 Barrierewirkungen bzw. Zerschneidung
	2.4.2 Lärmimmissionen und Störungen durch Ver- und Entsorgung
	2.4.3 Optische Störungen
	2.4.4 Kollisionsrisiko


	3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
	3.1 Maßnahmen zur Vermeidung
	3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
	3.3 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
	3.3.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
	3.3.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
	3.3.2.1 Säugetiere: Fledermäuse
	3.3.2.2 Reptilien


	3.4 Bestand und Betroffenheit europäischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie

	4 Gutachterliches Fazit
	5 Quellenverzeichnis
	6 Anhang
	6.1 Anhang 1: Prüfliste saP in Bayern
	6.2 CEF-Ausgleich für Feldlerchenreviere


